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Zuweisung freigegebener Abfälle aus dem Rückbau des Kernkraftwerks Brunsbüttel an 

die Deponie Lübeck-Niemark 

Laufende Rechtsbehelfsverfahren 

 

 

Sehr geehrter Herr Minister Albrecht, 

 

bekanntlich hat das LLUR am 10.05.2021 gegenüber der Hansestadt Lübeck die Gestattung der 

Mitbenutzung der Deponie Lübeck-Niemark für freigegebene Abfälle aus dem Rückbau des 

Kernkraftwerks Brunsbüttel (KKB) angeordnet. Diese Zuweisung erfolgte auf Antrag der für das 

KKB örtlich zuständigen Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH (AWD) in Abstimmung mit dem 

MELUND. Gegen die Zuweisung hat die Hansestadt Lübeck mit Schreiben vom 08.06.2021 

Widerspruch beim LLUR erhoben. Die Bearbeitung des Widerspruchsverfahrens ist noch nicht 

abgeschlossen.  

 

Ich kann nicht beurteilen, inwieweit das LLUR unsere im Widerspruchsverfahren erhobenen 

Einwände berücksichtigen wird, insbesondere hinsichtlich des rechtlichen Vorrangs einer 

Inanspruchnahme der von der AWD vertraglich gebundenen Deponie Großenaspe. Im Falle einer 

Ablehnung unseres Widerspruchs wird deshalb eine Klage gegen die Zuweisung zu prüfen sein. 

 

Eine sofortige Vollziehung der Zuweisung, um die Abfälle schon vor rechtskräftigem Abschluss 

der Rechtsbehelfsverfahren in die Deponie Niemark verbringen zu können, hat das LLUR bisher 

nicht angeordnet. Ob die AWD eine entsprechende Anordnung beantragt hat, ist hier nicht 

bekannt. Die Hansestadt Lübeck und ihre Entsorgungsbetriebe können ferner nicht  
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einschätzen, wie dringend der Entsorgungsbedarf ist. Sollte das LLUR die sofortige Vollziehung 

der Zuweisung anordnen, müsste die Hansestadt Lübeck ein gerichtliches Eilverfahren gegen 

eine solche Anordnung prüfen. 

 

Nach hiesiger Einschätzung dürfte eine Sofortvollzugsanordnung unzulässig sein. Mit einer 

darauf begründeten Einlagerung freigegebener Abfälle in der Deponie Niemark würden 

vollendete Tatsachen geschaffen. Das ist im Rahmen einer einstweiligen Regelung vor Abschluss 

der gerichtlichen Überprüfung in aller Regel nicht zulässig. 

 

Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie bereits jetzt um eine Zusicherung, dass eine Einlagerung 

freigegebener Abfälle mittels einer Anordnung der sofortigen Vollziehung der Zuweisung durch 

das LLUR nicht erfolgt, bevor der Streit um die Zuweisung gütlich beendet oder bevor in einem 

eventuellen Rechtsstreit ein abschließendes Urteil gefällt ist. 

 

Damit kann das MELUND zum einen als abfallrechtliche Aufsicht über das LLUR dessen 

Ermessensausübung im Falle einer Prüfung einer Sofortvollzugsanordnung leiten. Zum anderen 

kann das MELUND so als atomrechtliche Aufsicht gegenüber dem Betreiber des KKB frühzeitig 

signalisieren, dass er nicht auf eine Sofortvollzugsanordnung setzen darf, sondern rechtzeitig 

selbst geeignete Vorkehrungen zur Überbrückung der Dauer einer etwaigen gerichtlichen 

Überprüfung der Zuweisung treffen muss. 

 

Für die Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Lübeck und mich als deren Vertreter wäre es 

unerträglich, wenn die freigegebenen Abfälle aus dem Kernkraftwerk Brunsbüttel auf unsicherer 

Rechtsgrundlage zur Deponie Niemark verbracht würden und die Gerichte erst im Anschluss 

daran feststellen würden, dass die Zuweisung rechtswidrig war. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

Jan Lindenau 

Bürgermeister 
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